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In der Deutschen Demokratischen Republik übt die Arbei
terklasse im festen Bündnis mit den Genossenschaftsbauern, 
der sozialistischen Intelligenz und allen anderen Werktätigen 
die politische Macht aus. Das Hauptinstrument der Arbeiter
klasse bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ist 
der sozialistische Staat. Die weitere Festigung der sozialisti
schen Staatsmacht und der Ausbau der sozialistischen Demo
kratie erfordern, in konsequenter Verwirklichung des demo
kratischen Zentralismus die Verantwortung der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe zu erhöhen und die 
Rolle und Autorität der Abgeordneten zu stärken. Als die ge
wählten staatlichen Machtorgane in den Territorien haben die 
örtlichen Volksvertretungen das Zusammenwirken aller poli
tischen und gesellschaftlichen Kräfte bei der Erfüllung der 
vom VIII. Parteitag der SED beschlossenen Hauptaufgabe zu 
organisieren, die Vertiefung des Vertrauensverhältnisses zwi
schen den Bürgern und den Staatsorganen zu gewährleisten 
und die Entwicklung der sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung allseitig zu fördern. Zur Gestaltung der Auf
gaben, Rechte und Pflichten der örtlichen Volksvertretungen, 
ihrer Abgeordneten, Kommissionen und ihrer Räte in den 
Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken und Gemeinden 
beschließt die Volkskammer folgendes Gesetz:

K a p i t e l  I 

Grundsätze

§ 2

(1) Die örtlichen Volksvertretungen tragen mit ihrer Tätig
keit zur ständigen Festigung des Bündnisses zwischen der 
Arbeiterklasse, der Klasse der Genossenschaftsbauern, der so
zialistischen Intelligenz und den anderen Schichten des Vol
kes bei und fördern' die demokratische Mitarbeit der Bürger. 
Sie leiten und planen die staatliche, ökonomische, kulturelle 
und soziale Entwicklung in ihrem Territorium mit dem Ziel, 
einen maximalen Beitrag zur weiteren Erhöhung des mate
riellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialisti
schen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der 
Arbeitsproduktivität zu leisten.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen vervollkommnen stän
dig die staatliche Leitung und Planung in ihrem Verantwor
tungsbereich. Sie gewährleisten, daß bei der Ausarbeitung der 
Pläne von den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Wirtschaft 
und den Erfordernissen des sozialistischen Staates aüsgegan- 
gen wird, und organisieren und kontrollieren ihre Durchfüh
rung. Unter Nutzung der Vorzüge der sozialistischen Gesell
schaftsordnung sorgen sie für eine ständige Erhöhung der 
Ökonomie der ihnen übertragenen Grundfonds, setzen ihre 
materiellen und finanziellen Mittel rationell und effektiv ein 
und sichern den ökonomischen Einsatz des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens.

(1) Die örtlichen Volksvertretungen sind die Organe der so
zialistischen Staatsmacht der Arbeiter und Bauern in den 
Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken und Gemeinden der 
Deutschen Demokratischen Republik. Die örtlichen Volksver
tretungen werden von den wahlberechtigten Bürgern ge
wählt. Sie verwirklichen unter Führung der Partei der Ar
beiterklasse auf der Grundlage der Gesetze und anderer 
Rechtsvorschriften in ihrem Territorium in enger Verbindung 
mit den Werktätigen und den gesellschaftlichen Organisatio
nen die Staatspolitik der Arbeiter-und-Bauern-Macht der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) örtliche Volksvertretungen sind

— in der Hauptstadt der 
DDR, Berlin

— im Bezirk

— im Stadtkreis

— im Stadtbezirk

— im Landkreis

— in der kreisangehöri
gen Stadt

— in der Gemeinde

die Stadtverordnetenversammlung 

der Bezirkstag

die Stadtverordnetenversammlung 

die Stadtbezirksversammlung 

der Kreistag

die Stadtverordnetenversammlung 

die Gemeindevertretung.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen gewährleisten eine sta
bile und kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit 
Konsumgütern und Leistungen auf der Grundlage des Pla
nes. Sie sind verantwortlich für die Werterhaltung, Rekon
struktion und Modernisierung des Wohnraumes, den Neu- 
und Ausbau sowie eine den Grundsätzen des sozialistischen 
Staates entsprechende Verteilung von Wohnungen. Sie ge
stalten auf der Grundlage der Pläne und durch die Nutzung 
der vielfältigen örtlichen Bedingungen die sozialistische Lan
deskultur, einschließlich des Umweltschutzes, erschließen wei
tere Erholungsmöglichkeiten und fördern die soziale 
Betreuung und Unterstützung. Sie treffen notwendige Ent
scheidungen zur Entwicklung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes und der Arbeitskultur, des geistig-kulturellen Le
bens der Bürger und zur Förderung der Jugend, der Körper
kultur und des Sports.

(4) Die örtlichen Volksvertretungen sichern entsprechend 
ihrer Verantwortung die kadermäßigen, organisatorischen und 
materiellen Voraussetzungen und Bedingungen für die Ent
wicklung eines hohen Bildungs- und Kulturniveaus der Bür
ger. Sie gewährleisten die kontinuierliche Entwicklung des 
Bildungswesens, sichern die Entwicklung des sozialistischen 
Bewußtseins der Bürger und fördern eine hohe sozialistische 
Arbeitsmoral und -disziplin. Ihre Tätigkeit ist auf die Ent
wicklung der sozialistischen Verhaltens- und Lebensweise in 
allen Klassen und Schichten der Bevölkerung sowie auf die 
Förderung der Familie gerichtet.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen entscheiden entspre
chend den Prinzipien des demokratischen Zentralismus aus
gehend von den gesamtstaatlichen Interessen und den zu 
ihrer Wahrung erlassenen Gesetzen und Verordnungen in 
eigener Verantwortung über alle grundlegenden Angelegen
heiten, die ihr Territorium und seine Bürger betreffen. Die 
Beschlüsse der örtlichen Volksvertretungen sind für die 
nachgeordneten Volksvertretungen verbindlich. In Überein
stimmung mit den erlassenen Gesetzen und Verordnungen 
fassen die örtlichen Volksvertretungen Beschlüsse, die für 
alle im Territorium gelegenen Betriebe, Kombinate, Genos
senschaften und Einrichtungen sowie für die Bürger verbind
lich sind.

(4) Die örtlichen Volksvertretungen wählen als ihre Organe 
den Rat und die Kommissionen.

(5) Die örtlichen Volksvertretungen vertiefen die unver
brüchliche Freundschaft und Zusammenarbeit mit der So
wjetunion und den anderen sozialistischen Staaten und orga
nisieren zielstrebig die Erfüllung der sich aus der sozialisti
schen Integration für sie ergebenden Aufgaben und Ver
pflichtungen. Sie fördern die Solidarität mit der Arbeiter
klasse in den kapitalistischen Ländern und mit allen ande
ren antiimperialistischen Kräften.

(6) Die örtlichen Volksvertretungen tragen eine hohe Ver
antwortung für den Schutz der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung, des sozialistischen Eigentums sowie der 
Rechte der Bürger. Sie sorgen für die strikte Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit, für die Festigung der Sicher
heit und Ordnung im Territorium und üben hierzu die Kon-


